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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung zu der Versammlung der Fischereigenossenschaft „Alme“ 
 
 
Zur Fischereigenossenschaft „Alme“ am  
 

Mittwoch, 12. Februar 2020 
um 19.00 Uhr 

im Hotel Haus Amedieck  
33178 Borchen, Paderborner Straße 7, 

 
lade ich ein. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

2. Kassenbericht 

 

3. Neuwahl des Vorstandes  

a. Vorsitzender 

b. stellvertretender Vorsitzender 

c. vier Beisitzer 

d. vier stellvertretende Beisitzer 

 

4. Bestellung eines Kassen- und Geschäftsführer 

 

5. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für den Kassen- und Geschäftsführer 

 

6. verschiedenes 

 
 
Mitglieder können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Ein Bevollmächtigter darf nicht mehr 
als 2/5 aller Stimmen vertreten. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Die Vollmacht ist unaufgefor-
dert bei dem Fischereigenossenschaftsvorstand abzugeben.  
 
Paderborn, 20.12.2019 
 
Der Bürgermeister der Stadt Paderborn 
als Notvorstand der Fischereigenossenschaft 
i. A. 
 
gez. 
Klocke 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Jägerprüfung 2020 
 
Gem. § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (Landesjagdgesetz-
durchführungsverordnung - DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 gebe ich nachstehend die Termine 
und Orte bekannt, an denen die Jägerprüfung 2020 im Bereich der unteren Jagdbehörde des Krei-
ses Paderborn durchgeführt wird: 
 

1. Schriftlicher Teil der Jägerprüfung:  
 
Montag, 20.04.2020, 15:00 Uhr  
 
Die Prüfung wird im Gregor-Mendel-Berufskolleg des Kreises Paderborn, Bleichstraße 41a, 33102 
Paderborn abgenommen.  
 

2. Schießprüfung: 
 
Dienstag, 21.04.2020, ab 08.00 Uhr  
 
Die Prüfung findet auf der Schießanlage der Jagdparcours Buke GmbH im Dunetal bei Buke, Ge-
meinde Altenbeken, statt.  
 

3. Mündlich-praktischer Teil der Prüfung:  
 
Der mündlich-praktische Teil der Prüfung findet am 27.04.2020 und 28.04.2020  von 8.00 bis 12.00 
Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr statt, und zwar in den Besprechungsräumen der Kreisverwaltung 
Paderborn - Gebäude C - , Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn. Geprüft werden Gruppen von 2 
- 3 Bewerbern; die Termine werden nach Abschluss des jagdlichen Schießens am 21.04.2020 fest-
gelegt.  
 

Die weiteren Einzelheiten werden den Bewerbern im Rahmen des Zulassungs-verfahrens mitgeteilt. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind bis spätestens Freitag, 14.02.2020, bei der Kreisverwaltung 
Paderborn - Untere Jagdbehörde -, Zimmer C.00.05 oder C.00.06, Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Pa-
derborn, Gebäudeteil C, einzureichen. 
 
Dem Antrag sind ein Nachweis der Landesvereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsgemäßen 
Untergliederungen über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit einem 
Mindestkaliber von 9 Millimetern, der nicht älter ist als ein Jahr, und ein Nachweis über die Teilnah-
me an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung zur Kundigen Person nach An-
hang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der Verordnung (EG) Nummer 853/2004 sowie ein amtli-
ches Führungszeugnis, das nicht älter ist als 6 Monate, beizufügen. 
 
Die für die Teilnahme an der Jägerprüfung zu entrichtende Gebühr (Prüfungs- und Zulassungsge-
bühr) beträgt derzeit 250,-- €. Antragsvordrucke sind bei der Kreisverwaltung Paderborn, untere 
Jagdbehörde (s.o.), erhältlich oder von der Homepage des Kreises unter www.kreis-paderborn.de 
abzurufen. 
 
Paderborn, 08.01.2020 Der Landrat 
 des Kreises Paderborn  
 als untere Jagdbehörde 
 Im Auftrag 
  gez. 
 Bühlbecker 
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Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Albert Nebela 
zuletzt gemeldet: Renkerweg 4, 33100 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) die  Bescheide des Kreises 
Paderborn vom 16.12.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-IU854/PB-IU866/PB-IU860) in seiner Zulassungsangelegen-
heit eingesehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
Berhorst 

 

 
 
 
 
6/2020 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Mahsum Bicen 
zuletzt gemeldet: Cheruskerstr. 2a, 33102 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der  Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 18.12.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-06462) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen wer-
den kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Berhorst 
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Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Alexandru-Gabriel Barascu 
zuletzt gemeldet: Kapellenberg 3, 33142 Büren 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) die Bescheide des Kreises 
Paderborn vom 11.12.2019 (Az.: 36.1 SA/2 PB-UI493/PB-OK621) in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden können. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Berhorst 

 

 
 
 
 
8/2020 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Nelu Perjeru 
zuletzt gemeldet: Forkstraße 5, 33142 Büren 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 19.12.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-SZ681) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen wer-
den kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
Berhorst 
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Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Herrn 
Wilhelm Skizko 
zuletzt gemeldet: Am Lindenhof 6, 33184 Altenbeken 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 17.12.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-WS234) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen wer-
den kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Berhorst 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Verbindliche Bedarfsplanung für vollstationäre Pflegeeinrichtungen – Dauerpflege – 

im Kreis Paderborn 2019 bis 2022 gem. § 7 Abs. 6 Alten und Pflegegesetz 
 

Gem. § 7 Abs. 6 APG NRW besteht die Möglichkeit, eine verbindliche Bedarfsplanung für die Förde-
rung zusätzlicher teil- oder vollstationärer Pflegeeinrichtungen für drei Jahre festzulegen. Sie ist jähr-
lich nach Beratung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege durch Kreistagsbeschluss festzu-
stellen und öffentlich bekannt zu machen.  

Der Kreistag des Kreises Paderborn hat - nach Beratung in der Konferenz Alter und Pflege am 
29.10.2019 -  in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Beschlüsse gefasst (DS-Nr.: 16.1315): 
 

1. Der Bericht „Alter und Pflege“ sowie die aktuelle Bedarfsprognose für die vollstationäre Pflege 
bis 2022 stellt gem. § 7 Abs. 6 APG NRW die Grundlage für die verbindliche Entscheidung über 
eine bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher vollstationärer Pflegeeinrichtungen (verbindliche 
Bedarfsplanung), ausgenommen der „solitären“ Kurzzeitpflegeplätze, dar. 

2. Der Kreis hält an der verbindlichen Bedarfsplanung nach § 11 Abs. 7 APG NRW fest. Die zu-
sätzliche Förderfähigkeit über das Pflegewohngeld ist weiterhin an eine Bedarfsbestätigung ge-
knüpft. Maßstab und Grundlage ist der Gesamtbedarf im Kreis Paderborn.  

3. Die Beschlüsse sind öffentlich bekannt zu machen. 

 
 

Der Bericht „Alter und Pflege“ (verbindliche Bedarfsplanung)  ist in folgender Form kostenfrei zu-
gänglich: 
 

o Homepage des Kreises Paderborn unter www.kreis-paderborn.de 
o Persönliche Einsichtnahme während der üblichen Öffnungszeiten im Kreishaus, 

Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, Raum Nr.: A 06.01 
o auf Anforderung als Druckexemplar 
 
 
 
 

Paderborn, 17.12.2019 
 
 
        Landrat 
 

  gez. 
 

  Manfred Müller 
  

http://www.kreis-paderborn.de/
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Kreis Paderborn 
Der Landrat 
 

Neufestsetzung einer Ortsdurchfahrt 
im Zuge der Kreisstraße 50 

im Gebiet der Stadt Büren, Ortsteil Steinhausen 
 

 
Im Gebiet der Stadt Büren, Ortsteil Steinhausen, Kreis Paderborn, Regierungsbezirk Detmold ist im 
Zuge der Kreisstraße 50, Abschnitt 1,1 die Ortsdurchfahrt aktuell festgesetzt zwischen Station 1,296 
und 1,675 (NK 4417008). Die Ortsdurchfahrt wird hinter dem NK auf den Kreisstraßen 19/1, 19/2 bzw. 
50/2 fortgeführt.  
 
Im Rahmen der durchgeführten Umbaumaßnahmen der gesamten Ortsdurchfahrt wurde hinter der 
Station 0,950 ein Fahrbahnteiler als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme und Querungshilfe 
erstellt.  
 
Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Erschließung ist die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt 
erforderlich. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
23.09.1995 in der zurzeit gültigen Fassung wird im Einvernehmen mit der Stadt Büren und der Be-
zirksregierung Detmold im Zuge der Kreisstraße 50 im Abschnitt 1,1 die Ortsdurchfahrt neu festge-
setzt und zwar von Station 0,950 bis 1,675. 
 
Diese Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt gilt mit Wirkung vom 01.02.2020. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
32 40, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) ein gereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet. Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei 
Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn. Wei-
tere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Paderborn, 03.01.2020 
 
gez.  
 
Manfred Müller 
 


